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A K T I V A P A S S I V A 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 46.904.646,00 11.406.969,00
II. Kapitalrücklage 98.962,25 98.962,25

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und III. Verlustvortrag -8.271.934,77 -7.166.034,62
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen IV. Konzernbilanzverlust 60.683,14 -1.105.900,15
Rechten und Werten 232,00 232,00

II. Sachanlagen 38.792.356,62 3.233.996,48

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 1,00
B. Rückstellungen

III. Finanzanlagen sonstige Rückstellungen 49.239,80 75.000,00

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 39.300.000,00 25.000,00
2. Beteiligungen 0,00 3.802.323,00 C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 500.000,00 500.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14,74 64,75

39.300.233,00 3.827.556,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.789,98 70.331,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 25.012,20 0,00

B. Umlaufvermögen 5. Sonstige Verbindlichkeiten 70.760,19 251.943,33

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 114.000,00 295.680,00 681.577,11 822.339,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände 108.940,53 8.100,00

222.940,53 303.780,00

39.523.173,53 4.131.336,00 39.523.173,53 4.131.336,00

Fast Finance 24 Holding AG, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2019
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2019 2018

€ € € €

1. Umsatzerlöse 132.000,00 45.000,00

2. sonstige betriebliche Erträge 55.000,00 40.106,66

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 0,00 4.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 0,00 0,00 1190,32 5.190,32

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 934,00

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 110.066,86 1.069.638,25

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.250,00 106.269,24

7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 8.975,00

8. Ergebnis nach Steuern 60.683,14 -1.105.900,15

9. Jahresüberschuss 60.683,14 -1.105.900,15

Fast Finance 24 Holding AG, Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019
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Fast Finance 24 Holding AG, FRANKFURT AM MAIN  

HRB 105052 

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 

 

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

Die Gesellschaft ist im Freiverkehr Segment Basic Board (ehemals Entry Standard) der Frank-
furter Wertpapierbörse unter der Kennnummer "ISIN: DE000A1PG508“ gelistet.  

Der Jahresabschluss der Fast Finance 24 Holding AG, Frankfurt am Main, zum 31. Dezem-
ber 2019 wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Ansatz-, Bewertungs- und Gliede-
rungsvorschriften erstellt. Ergänzend dazu sind die Bestimmungen des Aktiengesetzes ("AktG") 
maßgebend.  

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2019 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalge-
sellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf und macht von den Erleichterungen gemäß § 264 Abs. 
1 S. 4 HGB teilweise Gebrauch. 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB 
angewendet.  

 

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.  

Im Geschäftsjahr 2018 hatte die Gesellschaft Rückzahlungsverpflichtungen aus den begebenen 
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von TEUR 1.256, die zu erheblichen Belastungen der 
Liquiditätslage der Gesellschaft führten. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 zwei Wan-
delschuldverschreibungen im Gesamtnominalwert von TEUR 756 zurückbezahlt. Ferner wurde 
auf der Gläubigerversammlung vom 19. November 2018 die Wandelschuldverschreibung mit 
der ISIN: DE000A1685R8 in Gesamtnominalwert in Höhe von TEUR 500 um zwei Jahre zum 
November 2020 verlängert. Zudem wurde der Zinssatz auf 3,25 % p.a. verringert. Somit hat sich 
die Liquiditätslage der Gesellschaft in erheblichem Maße entspannt, sodass das kurzfristige 
kritische Momentum im Vergleich zum Vorjahr überwunden wurde.  

Gleichzeitig ist die Gesellschaft als Holding davon abhängig, dass sie durch die operativen 
Tochtergesellschaften über Gewinnausschüttungen mit Erträgen und Liquidität ausgestattet 
wird. Sollten sich diese Erträge nicht einstellen, muss die Gesellschaft auf alternative Finanzie-
rungsformen, wie der Beschaffung von Eigen- oder Fremdkapital zurückgreifen. 

Im Juli 2019 ist der Finanzdienstleister CashRapido 24 mit der eigens für das Loan-Business 
entwickelten Software FF24-Loan-App online gegangen.  
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Die Fast Finance24 Holding AG übernahm die Plattform ok.de von der Optikom Media GmbH 
zum 1. Oktober 2019. Über diese Plattform werden ca. 1,3 Mio. Euro Jahresumsatz in der Fast 
Finance24 Holding AG realisiert. Zu den bestehenden Vergleichsportalen dieser Plattform wird 
von Fast Finance24 ein weiteres Portal mit einem Kreditvergleich hinzugefügt. Als strategisches 
Ziel wird die Reichweite der Fast Finance24 Holding AG erweitert, d.h. durch die vorhandenen 
und ständig sich erweiternden qualifizierten User ein fortschreitendes schneller werdendes 
Wachstum des Traffic auf den Portalen der Fast Finance24 Holding AG generiert. 
Die Datenbank weist schon heute 2,5 Mio. User und ca. 1,4 Mio. verifizierte User aus. Die Web 
Page hat eine Reichweite und Traffic aktuell von 127 Tsd. Usern am Tag und täglichen durch-
schnittlich 3 Tsd. Neuanmeldungen.  

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB oder, bei voraus-
sichtlich dauernder Wertminderung, mit den niedrigeren beizulegenden Werten zum Bilanzstich-
tag bilanziert. 

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, 
soweit nicht im Falle erkennbarer Einzelrisiken der niedrigere beizulegende Wert anzusetzen 
ist. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt. 

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewis-
sen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag angemessen Rechnung getragen. Die Bemessung 
des Erfüllungsbetrags erfolgte in einer Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendig ist. 

Die Verbindlichkeiten wurden jeweils mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.  

 

 

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECH-
NUNG 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betrafen zum 31. Dezember 2018 100 % der An-
teile an der SCY Europe Vertriebs-GmbH, Frankfurt, Deutschland, die in der Berichtsperiode zu 
nominal veräußert wurden.  

Die zum 31. Dezember 2018 gehaltene Beteiligung an der Fast Finance 24 Holding Plc, Lon-
don, Vereinigtes Königreich in Höhe von 9,7 % der Anteile (31.12.2018: TEUR 3.802) wurde in 
der Berichtsperiode aufgestockt. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen am 
19. Februar 2019 hält die Gesellschaft nunmehr 100 % der Anteile an der Fast Finance 24 Hol-
ding Plc, London, in Höhe von TEUR 39.300 als Anteile an verbundenen Unternehmen. Das 
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Eigenkapital der Fast Finance 24 Holding Plc, London beträgt zum 31. Dezember 2019 umge-
rechnet TEUR 38.792 und das Jahresergebnis TEUR 61. 

Die Beteiligung an der Cool Care Innovations GmbH wurde aufgrund der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens im Geschäftsjahr 2018 aufgelöst. Die Beteiligung mit dem Erinnerungswert in 
Höhe von EUR 1 ist somit zum Ende des Geschäftsjahres 2018 abgegangen.  

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis 
zu einem Jahr. 

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) beträgt zum 31. Dezember 2019 EUR 46.904.646,00 
(31.12.2018: EUR 11.406.969,00). Das Grundkapital ist eingeteilt in 46.904.646 
(31.12.2018:11.406.969) nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien.  

Aufgrund des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. November 2018 
wurde eine Kapitalmaßnahme gegen Sacheinlagen hinsichtlich der Akquisition der weiteren 
90,3 % der Anteile an der Fast Finance 24 Holding Plc, London, Vereinigtes Königreich, seitens 
des Vorstands unter Zustimmung des Aufsichtsrates durchgeführt. Das Grundkapital der Ge-
sellschaft wurde von EUR 11.406.969,00 im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme um 
EUR 35.497.677,00 auf EUR 46.904.646,00 durch Ausgabe von 35.497.677 auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 („Neue Ak-
tien“) gegen Sacheinlagen erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 19. Februar 2019 im Han-
delsregister eingetragen. 

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Februar 2017 bis zum  
16. Februar 2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-
rats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 3.802.323 neue, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 
3.802.323,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2017).  

Die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 98.962,25 blieb unverändert zum 31.12.2018 
(98.962,25). 

Zum Bilanzstichtag bestanden Rückstellungen in Höhe von TEUR 49 (31.12.2018: TEUR 75), 
die im Wesentlichen für Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten der Hauptversammlung und 
ausstehende Zinszahlungen gebildet wurden. 

Als Anleihen in Höhe von EUR 500.000,00 wird zum 31. Dezember 2019 eine Wandelschuld-
verschreibung von EUR 500.000,00 ausgewiesen. Bei der Wandelschuldverschreibung han-
delte es sich ursprünglich um 500 gezeichnete und übernommene Teilschuldverschreibungen 
zu einem jeweiligen Nominalwert in Höhe von EUR 1.000,00 mit einer Laufzeit von November 
2015 bis November 2018 (ISIN: DE000A1685R8). Mit den Beschlüssen der Gläubigerversamm-
lung vom 19. November 2018 wurde die Wandelschuldverschreibung bis zum 20. November 
2020 verlängert. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen wird rückwirkend ab dem 20. Novem-
ber 2018 von 10,25 % p.a. auf 3,25 % p.a. herabgesetzt.  

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich das ausgefertigte und gebundene Testatsexemplar.



Seite 4 
 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben mit Ausnahme der Anleihen wie im Vorjahr eine Restlauf-
zeit von bis zu einem Jahr. Sicherheiten wurden nicht gewährt.  

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen in Höhe von TEUR 55 enthalten. 

 

 

IV. SONSTIGE ANGABEN 

Mitglieder der Gesellschaftsorgane: 

Zusammensetzung des Vorstands: 

-  Herr Volker Vreys, Finanzvorstand, Dreieich 

- Herr Andreas Garke, Vorstandsvorsitzender, Berlin  

 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates: 

- Herr Armin Dartsch, Rechtsanwalt, Berlin (Vorsitzender) 

- Herr Ole Hareskov Jensen, Kaufmann, Berlin (Stellvertretender Vorsitzender) 

- Herr Carlos Umberto Benvenuti, Kaufmann, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate  

 

Arbeitnehmer 

Die Gesellschaft beschäftigte im Zeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 durchschnittlich 0 
Mitarbeiter (31.12.2019: 1). 

Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz abge-
bildet sind, bestehen zum 31. Dezember 2019 nicht.  

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 

Vorgänge, die für die künftige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft von besonderer Bedeutung wären, sind in Form der "Corona-Krise" eingetreten. Diese 
weltweite Pandemie hat im März und April 2020 ihren bisherigen Höhepunkt in Deutschland 
gefunden, deren Ende und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Bilanzerstel-
lung aber nicht absehbar ist. Die Entwicklungen rund um das Coronavirus werden als wertbe-
gründend eingestuft, sodass aufgrund des Stichtagsprinzips keine Auswirkung auf die Bilanz- 
und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019 gegeben sind.  
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Ergebnisverwendungsvorschlag 

Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 61 soll mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. 

 

Frankfurt am Main, den 07.08.2020 

 

Fast Finance 24 Holding AG, 

Vorstand 

 

__________________          

Andreas Garke    
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VERSAGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Fast Finance24 Holding AG, Frankfurt am Main 

Erklärung der Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zum Jahresabschluss 

Wir waren beauftragt, den Jahresabschluss der Fast Finance24 Holding AG – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – zu prüfen. 

Wir geben kein Prüfungsurteil zum beigefügten Jahresabschluss ab. Aufgrund 
der Bedeutung des im Abschnitt "Grundlage für die Erklärung der Nichtabgabe 
eines Prüfungsurteils zum Jahresabschluss" beschriebenen Sachverhalts sind 
wir nicht in der Lage gewesen, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als 
Grundlage für ein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu erlangen und versa-
gen daher den Bestätigungsvermerk. 

 

Grundlage für die Erklärung der Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zum 
Jahresabschluss 

Die Gesellschaft hat Rückzahlungsverpflichtungen aus einer begebenen  
Wandelschuldverschreibung. Der Rückzahlungstermin der Wandelschuldver-
schreibung ist im November 2020. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
haben uns keine ausreichenden und angemessenen Nachweise vorgelegt, aus 
denen hervorgeht, dass diese Verpflichtung erfüllt werden kann. Aus diesem 
Grund war es nicht möglich, hinreichende Sicherheit über die Annahme der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu erlangen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Es liegt in unserer Verantwortung, eine Prüfung des Jahresabschlusses in Über-
einstimmung mit § 317 HGB  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchzuführen. Des Weiteren liegt es in unserer Verantwortung, einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen. Aufgrund des im Abschnitt "Grundlage für die 
Erklärung der Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zum Jahresabschluss" be-
schriebenen Sachverhalts sind wir nicht in der Lage gewesen, ausreichende 
geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für ein Prüfungsurteil zu diesem 
Jahresabschluss zu erlangen. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. 

 

Berlin, den 7. August 2020 

 

MSW GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
_________________ ______________ 
 Mantay Le 
          Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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